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Tipps zu sozialen und staatlichen 
Unterstützungsmöglichkeiten für 

Patienten nach Transplantationen 

Schwerbehinderung 

Frühberentung 

Rehabilitation 

Pflege 
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Schwerbehinderung Frühberentung Rehabilitation Pflege 

AHB - Anschlußheilbehandlung 

•  akutes Ereignis (Transplantation) 

•  Beantragung durch Sozialdienst im Krankenhaus 

•  Klärung Kostenträger (Rentenversicherung oder Krankenkasse) 

•  Reha-Klinik abhängig vom Kostenträger (der Patient hat Wunsch- und  
   Wahlrecht) 

Das Ziel der AHB ist die körperliche Wiederherstellung /  
Umgang mit dem neuen Organ 
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Ablauf einer Rehabilitation 

Gespräch mit dem behandelnden Arzt 

Antrag + medizinische Befunde 

Ist die Erwerbsfähigkeit gefährdet? 

Ja: 
Antrag bei der 

Rentenversicherung 

Nein: 
Antrag bei der 
Krankenkasse 

Frühberentung Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 
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Fragen zur medizinischen Rehabilitation 

•  Wie lange? Drei Wochen, Verlängerung möglich 

•  Wo? Ambulant oder stationär. 
Vorschläge vom Antragsteller sind möglich 

•  Wie oft? Alle vier Jahre – Ausnahme AHB 

•  Ist die Reha 
   freiwillig? 

Ja ! – Ausnahme Aufforderung durch die 
Krankenkasse (Androhung der Einstellung 
des Krankengeldes) 

Frühberentung Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 
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Die soziale Absicherung des berufstätigen Patienten (1/2) 

Arbeitsunfähigkeit 

Lohnfortzahlung 
Zeitraum i.d.R. 6 Wochen 

Öffentlicher Dienst: Dauer abhängig von Dienstjahren 

Krankengeld 
70% des Bruttoverdienst 

Zahlung durch die Krankenkasse 
Max. 78 Wochen innerh. von 3 Jahren 

Frühberentung Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 
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Die soziale Absicherung des berufstätigen Patienten (2/2) 

Transplantation 
Akutereignis                    

Rehabilitations-Antrag 
kann automatisch in einen Rentenantrag umgewandelt werden 

Berufstätigkeit 

Stufenweise Eingliederung 
•  Will der Patient das? (Patient) 
•  Kann der Patient das? (Arb.G) 

• Soll der Patient das (Arzt) 

Arbeitszeitreduzierung 
•  Ansprechpartner: Integrationsamt 

Frühberentung Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 

Erwerbsminderungs-
rente 
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Frühberentung 

Erwerbsminderungsrente         Rente auf Zeit 

•  Solange die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Minderung der  
  Erwerbsfähigkeit behoben werden kann. 

•  Zeitrenten können nach Gesundheitsprüfung verlängert werden. 
  (Befristung längstens drei Jahre) 

•  Eine Dauerrente wird daraus, wenn nach insgesamt neun Jahren  
  Rentenbezug die Erwerbsminderung weiterhin vorliegt. 

•  Anspruch auf EM-Rente besteht bis zur Vollendung des 65. Lebens- 
  jahres. Danach ist eine Regelaltersrente zu leisten. 

Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 
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Frühberentung 

Zweistufige Erwerbsminderungsrente 

Bei der Festestellung der Minderung der Erwerbsfähigkeit kommt es auf 
das zeitliche Leistungsvermögen des Versicherten untern den üblichen 
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes an. 

Rente wegen  
teilweiser Erwerbsminderung 

Erwerbsminderungsrente 

Rente wegen  
voller Erwerbsminderung 

§ 43 Abs. 1 SGB VI  
3 Stunden bis 6 Stunden 

§ 43 Abs. 2 SGB VI  
unter 3 Stunden 

Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 
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Frühberentung 

Rente wegen  
teilweiser Erwerbsminderung 

Erwerbsminderungsrente 

Zuverdienstmöglichkeit 

Ist individuell unterschiedlich und wird vom Rentenversicherungsträger 
ausgerechnet und festgelegt. 

Richtet sich nach: 
- dem Arbeitsverdienst der letzten drei Kalenderjahre 
- Dem jeweils geltenden Rentenwert 

Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 
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Pflegeversicherung 
Pflegebedürftig sind alle Menschen, die im Ablauf des 
täglichen Lebens auf Hilfe anderer angewiesen sind. 

Pflegestufe I (erheblich pflegebedürftig) 

Pflegestufe II (schwer pflegebedürftig) 

Pflegestufe III (schwerst pflegebedürftig) 

Die gesundheitliche Einschränkung muss voraussichtliche  
mindestens 6 Monate anhalten. 

Frühberentung Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 
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Leistungen der Pflegeversicherung (Auszug) 
Neue Sätze für 2010 und 2012 sind bereits beschlossen. 

Sachleistungen 
Werden durch ambulante Pflegedienste/Sozialstationen erbracht. 

Pflegestufe I     Pflegestufe II   Pflegestufe III 
€ 420                              € 980                               € 1.470 

Geldleistungen 
Werden erbracht, wenn die Pflege von Privatpersonen geleistet wird. 

Pflegestufe I     Pflegestufe II   Pflegestufe III 
€ 215                              € 420                               € 675 

Es ist auch eine Kombination von Sach- und Geldleistungen möglich ! 

Frühberentung Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 
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Rechte behinderter Menschen 

Der Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft wird 
beim zuständigen Versorgungsamt gestellt. 

Der Grad der Behinderung (GdB) wird in Prozent bis 100% festgestellt. 

Der GdB richtet sich nach der dauerhaften Funktionseinschränkung. 

Frühberentung Schwerbehinderung Rehabilitation Pflege 
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Welche Bedeutung haben die Abkürzungen? 
G erheblich gehbehindert Vergünstigung für Bahn und Bus 

aG außergewöhnlich 
gehbehindert 

Vergünstigung für Bahn und Bus 
oder KfZ-Steuerermäßigung 

H / Bl hilflos und/oder blind Bus und Bahn kostenfrei 

B Ständige Begleitung Begleitperson fährt in Bus und Bahn 
kostenfrei mit 

RF Rundfunk- und Fernsehgebühren 
frei, Telefon ermäßigt 

Frühberentung Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 
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Welche Vorteile ergeben sich aus dem 
Schwerbehindertenausweis? 

•  Steuervorteile 
•  Sitzplatz 
•  Ermäßigungen 
•  Parkplatzerleichterungen 
•  Wohnberechtigungsschein / Wohngeld 

Vorteile für Berufstätige 

•  Kündigungsschutz 
•  Zusatzurlaub 
•  Altersruhegeld 
•  Steuerlicher Nachteilsausgleich 
•  Finanzielle Hilfen, um den Arbeitsplatz zu erhalten 
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Frühberentung Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 
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Haushaltshilfen 

Wenn der Haushalt nicht mehr versorgt werden kann. 

1)  Antrag über die Krankenkasse (max. vier Wochen, wenn 
Kinder unter 12 Jahre im Haushalt leben) 

2)  Antrag über das Sozialamt 

Voraussetzung:   finanzielle Bedürftigkeit und ärztliches Attest 

Frühberentung Rehabilitation Pflege Schwerbehinderung 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den 
Sozialdienst Charité Berlin 
Tel. 4505 – 71032 (Sekretariat) 


